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Besondere
Leistungen der
Architekten
und Ingenieure
– Vergütungs-
fragen

Bekanntermaßen werden Architek-
ten- und Ingenieurleistungen nicht
nur von Bauherren in Auftrag gege-
ben, sondern auch bauausführende
Unternehmen bedienen sich zuneh-
mend der Architekten und Ingenieu-
re als Subunternehmer. Hierbei wird
jedoch häu�g übersehen, dass in
derartigen Fällen die Honorarord-
nung für Architekten und Ingenieure
(HOAI) als gesetzliches Preisrecht
zwingend gilt und diesen Subunter-
nehmern architekten- und ingeni-
eurrechtliche Spielräume eröffnet.

Für welche Leistungen ist die HOAI als
gesetzliches Preisrecht zwingend zu be-
rücksichtigen?

Für Leistungen, die in den sog. Lei-
stungsbildern der HOAI als Grundlei-
stungen erfasst sind, sind die Honorare
in der HOAI verbindlich geregelt. Dies
gilt unabhängig davon, ob es sich bei der
leistungserbringenden Person um einen
Architekten oder Ingenieur oder aber
»nur« um einen Bauzeichner, Bautechni-

ker oder eine sonstige mit derartigen
Leistungen betraute Person handelt.

Planungs- und Objektüberwachungslei-
stungen für die Fassade eines Gebäudes
beispielsweise unterfallen grundsätzlich
dem Leistungsbild der Objektplanung
Gebäude gemäß § 34 i.V.m. Anlage 10
HOAI. Sofern z.B. ein Fassadenbauer
Planungs- oder Objektüberwachungslei-
stungen an einen Subunternehmer ver-
gibt, die in dem Leistungsbild des § 34
i.V.m. Anlage 10 HOAI als Grundlei-
stungen aufgeführt sind, gibt die HOAI
als gesetzliches Preisrecht das Honorar
für diese Leistungen verbindlich vor.

Im Gegensatz zu den Grundleistungen
sind dagegen die sogenannten Besonde-
ren Leistungen in den Leistungsbildern
der HOAI nicht abschließend, sondern
nur beispielhaft aufgeführt. Hier gilt,
dass sämtliche Leistungen, die nicht im
Grundleistungskatalog der Leistungsbil-
der aus der HOAI aufgeführt sind, als
Besondere Leistungen einzustufen sind.
Das Honorar für Besondere Leistungen
ist – anders als das Honorar für Grund-
leistungen – in der HOAI nicht verbind-
lich geregelt, sondern frei vereinbar.

Wie wird das Honorar für Grundlei-
stungen ermittelt?

Die Honorarermittlung für in der HOAI
geregelten Grundleistungen erfolgt auf
Grundlage der anrechenbaren Kosten
des vertragsgegenständlichen Objekts.
Wird der Auftragnehmer z.B. mit Pla-
nungsleistungen für eine Fassade beauf-
tragt, so handelt es sich bei dem ver-
tragsgegenständlichen Objekt um die
Fassade, so dass im Rahmen der Ermitt-
lung der anrechenbaren Kosten auch
nur die auf die Fassade entfallenden
Kosten zu berücksichtigen sind. Als
weitere sog. Honorarparameter sind der
Honorarberechnung die Honorarzone,
der Honorarsatz sowie eine Bewertung
der zu erbringenden Grundleistungen in
Vomhundertsätzen zugrunde zu legen.

Vereinbaren die Parteien ein Pauschal-
honorar oder ein Honorar nach Zeit-
aufwand für in der HOAI geregelten
Grundleistungen, so ist dies nicht per se
unzulässig. Vielmehr muss dieses gemäß
§ 7 Abs. 1 HOAI schriftlich bei Auftrags-
erteilung vereinbart werden und sich im
Rahmen der durch die HOAI für die
vertragsgegenständlichen Leistungen
festgesetzten Mindest- und Höchstsätze
bewegen, um wirksam zu sein.

Anderenfalls ist die Honorarvereinba-
rung unwirksam mit der Folge, dass
gemäß § 7 Absatz 5 HOAI automatisch
die sich nach dem Abrechnungssystem
der HOAI für die vertragsgegenständli-
chen Leistungen ergebenden Mindest-
sätze als vereinbart gelten (sog. Min-
destsatzfiktion).

Eine »schriftliche« Honorarvereinba-
rung in diesem Sinne setzt voraus, dass
sich die Originalunterschriften beider
Parteien auf ein- und demselben Doku-
ment befinden. Weder ein Hin- und

Hersenden des Dokuments per Telefax
noch eine schriftliche Bestätigung eines
Honorarangebots mit gesondertem
Schreiben genügt diesen Anforderungen
(BGH, Urteil vom 24.11.1988, VII ZR
313/87, BauR 1989, 222). Des Weiteren
muss die Honorarvereinbarung zum
Zeitpunkt der Auftragserteilung getrof-
fen werden. Wird hingegen der Auftrag
zunächst mündlich erteilt und der Ver-
trag bzw. die schriftliche Honorarver-
einbarung später »nachgeholt«, fallen
der Zeitpunkt der Auftragserteilung und
der Abschluss der schriftlichen Hono-
rarvereinbarung auseinander; es gilt
dann das gesetzliche Mindestsatzhono-
rar als geschuldet.

Wie wird das Honorar für Besondere
Leistungen ermittelt?

Das Honorar für Besondere Leistungen
ist frei vereinbar. Es steht den Parteien
völlig frei, Besondere Leistungen pau-
schal, nach Zeitaufwand oder auf belie-
bige andere Weise zu vergüten. Die
HOAI gibt hierfür weder Mindest- noch
Höchstsätze vor; auch bedarf es keiner
schriftlichen Honorarvereinbarung zum
Zeitpunkt der Auftragserteilung.

Konsequenzen für die Praxis

Sofern in Leistungsbildern der HOAI
erfasste Grundleistungen an einen Auf-
tragnehmer beauftragt werden und die-
se pauschal oder nach Zeitaufwand ver-
gütet werden sollen, sollte stets eine
Vergleichsberechnung nach dem Ab-
rechnungssystem der HOAI durchge-
führt werden, um feststellen zu können,
ob das vereinbarte Honorar innerhalb
der Mindest- und Höchstsätze liegt, die
die HOAI für diese Leistungen verbind-
lich vorgibt.

Auch ist besonderes Augenmerk darauf
zu legen, dass die Honorarvereinbarung
schriftlich zum Zeitpunkt der Auftrags-
erteilung getroffen wird. Anderenfalls
läuft der Auftraggeber Gefahr, die sich
nach der HOAI ergebenden Mindestsät-
ze zu schulden. Dies ist besonders bitter,
wenn ein sog. Paketanbieter, der im
Verhältnis zu seinem Auftraggeber ne-
ben Architekten- und Ingenieurleistun-
gen auch andersartige Leistungen, wie
z.B. Bauleistungen, erbringt, lediglich
die Architekten- und Ingenieurleistun-
gen untervergibt. Denn für Paketanbie-
ter ist die HOAI im Verhältnis zu deren
Auftraggeber nicht anwendbar, so dass
der Paketanbieter im Verhältnis zu sei-
nem Auftraggeber an das für die Archi-
tekten- und Ingenieurleistungen verein-
barte Honorar gebunden ist.

Hingegen kann sein Subunternehmer,
der ausschließlich Architekten- und
Ingenieurleistungen erbringt, ggfls. das
sich nach der HOAI ergebende Mindest-
satzhonorar verlangen.
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